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(Fortsetzung des Tagungsberichts vom 26. und 28. Februar 2012) [1]Die geneigten
Leser bitte ich um Nachsicht für die Zerstückelung meines Berichts. Sie hat zwei
Gründe, nämlich erstens die Diskrepanz zwischen dem Wunsch nach Aktualität und
der Lust an der … Continue reading
Die »Neuorientierung der Methodenlehre« war das Thema des zweiten Tages. Der
Kölner Chefpräsident Johannes Riedel sprach über »Das Zurichten des
Sachverhalts« in ganz anderer Weise als ich es erwartet hatte. [2]Zu meinen
Erwartungen der Eintrag vom 21. 2. 1012. Er zitierte eingangs die Beobachtungen
Mohammeds aus Dürrenmatts »Monstervortrag über Gerechtigkeit und Recht«
[3]Hier findet man die hübsche Geschichte im Internet. Daraus entwickelte er eine
bemerkenswert fundamentalistische Wahrheitsskepsis, die in Ermahnungen zur
Sensibilisierung für die Arbeit am Sachverhalt mündete.
Arne Pilniok führte gewissenhaft aus, wie wichtig Organisation und Verfahren seien,
so dass sie neben dem materiellen Recht auch in der Ausbildung stärkere
Berücksichtigung finden müssten, und zeigte damit, wie sehr Juristen Einsichten, die
noch vor einer Generation als soziologische Esoterik galten, verinnerlicht haben. Mit
dem Hinweis, dass auch Organisation und Verfahren die Juristen vor
Gestaltungsaufgaben stellen, schlug Pilniok die Brücke zur Governance.
Barbara Dauner-Lieb und Katharina Gräfin von Schlieffen äußerten sich über
»Ansätze zur Urteilsanalyse«. Dauner-Lieb wies nur ganz kurz auf die Wichtigkeit
der Lektüre und Analyse von Originalentscheidungen hin. »Daraus lernt man Judiz.«
Gräfin von Schlieffen demonstrierte die Urteilsanalyse mit den Methoden der
rhetorischen Rechtstheorie. Der Vortrag war ein kleines rhetorisches Meisterstück.
Aber nicht deshalb, sondern wegen des Inhalts staunten die Teilnehmer, als ob sie
davon noch nie gehört hätten. Hatten sie wohl nicht.
Ich habe schon im Posting vom 28. 1. 2012 zum Ausdruck gebracht, wie mich das
Tagungskonzept irritiert hat, indem es auf »Methodenlehre« abstellt, ohne zwischen
Rechtstheorie, Methoden überhaupt, der traditionell so genannten Methodenlehre,
Didaktik als Methodik der Stoffvermittlung und dem Curriculum zu differenzieren.
Am deutlichsten zeigte das Referat von Horst Eidenmüller, wie die »Neuorientierung
der Methodenlehre« gemeint ist. Eidenmüller kündigte eine neuartige Vorlesung
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über »Methodenlehre« an, in der die tradierte Methodenlehre mit den Kanones der
Auslegung im Mittelpunkt nur noch das erste von acht Kapiteln bildet. Weitere
sieben Kapitel sollen den Jungjuristen Kompetenzen vermitteln, die sie für die
Beratungspraxis benötigen, nämlich 1. Prozessrisikoanalyse mit Hilfe von
Entscheidungs- und Spieltheorie, 2. Vertragsgestaltung [4]Zu diesem Thema das
Posting vom 13. Dezember 2011., 3. Buchführungs- und Bilanzierungskenntnisse
wie sie etwa der Staatsanwalt für Wirtschaftsverfahren braucht, 4. Verfahren der
Unternehmensbewertung, auf die ein Anwalt etwa bei der Errechnung des
Versorgungsausgleichs zurückgreifen muss, 5. Mikroökonomik, wie sie für das
Kartellrecht relevant wird, 6. Ökonomische Theorie des Rechts, die etwa die Folgen
eines flächendeckenden Rücktrittsrechts eruiert, und 7. Statistik, wie sie in
Antidiskriminierungsfällen zum Einsatz kommt. Das sind zwar nicht, wie im
Vortragstitel versprochen, »analytische Methoden«. Aber das war eine klare
Ansage: Juristen müssen selbst das notwendige außerjuristische Wissen in ihre
Vorlesungen einbringen, natürlich jeder nur im Rahmen seiner eigenen Kompetenz
und ohne Anspruch auf Vollständigkeit. So könnte der Prozessualist die Psychologie
der Zeugenaussage und der Familienrechtler ein Kapitel Kinder- und
Jugendpsychologie beisteuern. Schön wäre es.
Vor 50 Jahren noch galten Juristen als Spezialisten für das Allgemeine, und mit
dieser Kompetenz waren sie in der Lage, viele Führungspositionen in der
Gesellschaft auch außerhalb von Justiz und Verwaltung zu besetzen. Dann wurden
sie, etwa aus den Vorständen großer Unternehmen, zunehmend durch Ökonomen
und Ingenieure verdrängt. Von Generalisten wurden sie zu Spezialisten für
Rechtsfragen und innerhalb großer Organisationen zu besseren Sachbearbeitern.
[5]Michael Hartmann, Juristen in der Wirtschaft. Eine Elite im Wandel, 1990. Mehr
oder weniger alle Tagungsbeiträge vermittelten im Unterton die Botschaft, Juristen
sollten mit dem Anspruch auftreten, mehr als bloß ein paar Verträge zu gestalten,
und entsprechend ausgebildet werden. In der Abschlussdiskussion mahnte Clifford
Larsen ein Leitbild für die Juristenausbildung an. Das heimliche Leitbild der
Tagungseilnehmer war der Jurist als Gesellschaftsmanager.
Ihre frühere Führungsrolle in der Wirtschaft werden Juristen kaum zurückerobern
können. Heute geht es darum, dass sie nicht auch noch auf dem internationalen
Parkett ins Hintertreffen geraten. Das verlangt nach Elite oder, vornehmer, nach
Exzellenz, und die wiederum scheint in der deutschen Juristenausbildung keinen
Platz zu haben. Keiner wagt es zu sagen: Die Juristenausbildung ist ein
Massengeschäft. Es gibt kein billigeres Verfahren, jedes Jahr 10.000 Studenten zu
einem akademischen Abschluss zu führen, der nicht in Arbeitslosigkeit mündet. Es
wäre ein hoffnungsloses Unterfangen, alle Absolventen so auszubilden, wie es den
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Tagungsteilnehmern vorschwebte. Es gibt die Schwachen, und man muss sie nicht
auch noch mit Prüfungsanforderungen in Grundlagenfächern und
Schlüsselqualifikationen quälen, sondern ihnen helfen, notfalls auch mit verschulter
Paukerei, die für einen Brotberuf notwendigen Examen zu bestehen. Die Besseren
haben noch immer die Gelegenheit ergriffen, mehr zu tun, als für das Examen
notwendig, und sie sind auch im Examen besser, weil sie mehr tun und mehr
verstehen. Jedem sollte die Wahl bleiben, ob er sich opportunistisch nach
Schlüsselqualifikationen umsieht, die vermutlich berufstauglich sind, ob er sich
idealistisch in Philosophie oder Geschichte vertieft oder sich auf eine Karriere als
Weltverbesserer vorbereiten will. Es ist die List der Vernunft, dass Exzellenz in
Examen und Beruf sich nicht ganz selten einstellen, ohne direkt angezielt zu
werden. Entscheidend ist, dass jeder die Chance erhält, zu den Besseren zu
gehören.
In der Abschlussdiskussion sollten Vorschläge gemacht werden, wie die mit der
Erneuerung der Juristenausbildung verbundenen Stoff- und Themenwünsche durch
das Abschmelzen alter Bestände ausgeglichen werden könnten. Nennenswertes
kam dabei nicht zutage. Die Lösung kann nur darin liegen, Grundlagenfächer und
Schlüsselqualifikationen als Angebot zu verstehen, mit dem man sich im Examen
Pluspunkte verdienen, derentwegen man aber nicht verlieren kann. Die
erwünschten Eliten bilden sich dann von alleine. Separate Elitebrütereien sind
überflüssig.
Hat die Tagung ihr Ziel erreicht? Ich bin da nicht so sicher. Eigentlich hätte sie die
Diskussion aufnehmen müssen, die Andreas Fischer-Lescano mit einem Artikel im
Februarheft der Blätter für deutsche und internationale Politik wieder angefacht hat
[6]Andreas Fischer-Lescano, Guttenberg oder der »Sieg der Wissenschaft«?. Darauf
nehmen Bezug Manuel Bewarder, Guttenberg-Enthüller geißelt die
Rechtswissenschaft, Welt online vom 29. 1. … Continue reading
Fischer-Lescano hat die von ihm ins Rollen gebrachte Plagiatsaffäre noch einmal
zum Anlass genommen, »das Verhältnis der Rechtswissenschaft zu Politik,
Wirtschaft und Gesellschaft zu hinterfragen«. Die Jurisprudenz ist ein Massenfach,
und da wäre es ein Wunder, wenn nicht laufend plagiiert würde. Plaghunting ersetzt
keine Gesellschaftsdiagnose. Selbst wenn die Plagiatsaffäre Guttenberg »weit über
den spektakulären Einzelfall hinausweist« [7]Was sicher der Fall ist. Ich habe selbst
zwei Mal erlebt, dass ein Buch eingestampft werden musste, weil es ein ganzes
Kapitel aus meiner »Rechtssoziologie« abgeschrieben hatte. Aber darauf war ich …
Continue reading, ist nicht erkennbar, wie gerade das Plagiatsunwesen die von
Fischer-Lescano für zentral gehaltene Frage aufwirft: »Welches Maß an
Kolonialisierung durch Politik und Ökonomie darf die Rechtswissenschaftswelt
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zulassen, ohne dass ihre Autonomie und ihre gesellschaftliche Funktion untergraben
werden?« Aber das ändert nichts daran, dass die Frage berechtigt und notwendig
ist. Ich sehe aber wiederum nicht, dass man dafür die juristische Dogmatik
verantwortlich machen könnte. Viel problematischer ist die Governance-Mentalität,
solange nicht klar ist, was als Good Governance anzustreben ist.
Hintergrund der neuen Intervention Fischer-Lescanos ist wohl ein Richtungsstreit in
der Frankfurter Rechtsfakultät, der durch die Emeritierung Gunther Teubners
ausgelöst wurde. In Mittelpunkt des Streits wiederum steht das Frankfurter House of
Finance, dem Fischer-Lescano bescheinigt, eine »Kadettenanstalt der
Finanzmärkte« zu sein. Früher verstand sich Frankfurt einmal als Zentrum kritischer
Rechtstheorie. Aber die Teubner-Schule hatte sich zum Hort einer esoterischen
Begriffssoziologie entwickelt [8]Dazu darf ich auf eine Serie von Postings verweisen:
Begriffssoziologie I: Fragmentierung Begriffssoziologie II: Sektorielle Differenzierung
des globalen … Continue reading und den Anschluss an die lebende Jurisprudenz
verloren. Auf der Tagung der Volkswagen Stiftung war die Frankfurter Fakultät
durch Thomas Vesting vertreten, der seine eigene Position einer »postmodernen
Methodenlehre« [9]Thomas Vesting, Rechtstheorie, 2007, insbesondere S. 119-127.
schon in Celle als Kritik der Theorielosigkeit an dem bekannten
Grundrechtslehrbuch von Pieroth/Schlink eingebracht hatte. Eine kritische
Gesellschaftstheorie ist von der postmodernen Rechtstheorie, wie sie vor allem von
Ladeur, Vesting und Ino Augsberg betrieben wird, nicht zu erwarten. [10]Das bedarf
der Begründung, die ich nachliefern werde. Aber eine große Gesellschaftstheorie
nach alter Frankfurter Sitte wäre für die Jurisprudenz auch gar nicht erwünscht. Die
Rechtswissenschaft sollte sich auf Qualitäten des positiven Rechts besinnen, die
dessen »innere Moralität« [11]Lon L. Fuller, The Morality of Law, 1964, 2. Aufl. 1968;
dazu Röhl/Röhl, Allgemeine Rechtslehre, 3. Aufl. 2008, 298ff. begründen. Damit
gewinnt sie eine Basis für die Kritik der gesellschaftlichen Phänomene, mit denen
sie umgehen muss.

Anmerkungen

Anmerkungen

↑1
Die geneigten Leser bitte ich um Nachsicht für die Zerstückelung meines
Berichts. Sie hat zwei Gründe, nämlich erstens die Diskrepanz zwischen dem
Wunsch nach Aktualität und der Lust an der Schreibarbeit und zweitens, dass
Blogeinträge jenseits von etwa 2000 Zeichen nur noch mühsam lesbar sind.

↑2 Zu meinen Erwartungen der Eintrag vom 21. 2. 1012.

https://www.rsozblog.de/?p=2084


Rsozblog.de -- Weblog zur Rechtssoziologie und Rechtstheorie von Prof. em. Dr.
Klaus F. Röhl, Ruhr-Universität Bochum

↑3 Hier findet man die hübsche Geschichte im Internet.
↑4 Zu diesem Thema das Posting vom 13. Dezember 2011.
↑5 Michael Hartmann, Juristen in der Wirtschaft. Eine Elite im Wandel, 1990.

↑6
Andreas Fischer-Lescano, Guttenberg oder der »Sieg der Wissenschaft«?.
Darauf nehmen Bezug Manuel Bewarder, Guttenberg-Enthüller geißelt die
Rechtswissenschaft, Welt online vom 29. 1. 2012;
Thomas Thiel, Institute for Theorieschwund, FAZ vom 29. 2. 2012.

↑7
Was sicher der Fall ist. Ich habe selbst zwei Mal erlebt, dass ein Buch
eingestampft werden musste, weil es ein ganzes Kapitel aus meiner
»Rechtssoziologie« abgeschrieben hatte. Aber darauf war ich eher stolz, als
dass ich davon viel Aufhebens gemacht hätte.

↑8

Dazu darf ich auf eine Serie von Postings verweisen:
Begriffssoziologie I: Fragmentierung
Begriffssoziologie II: Sektorielle Differenzierung des globalen Rechts
https://www.rsozblog.de/?p=1497
Begriffssoziologie IV: Der Schauplatz der Regime-Kollisionen
Begriffssoziologie V: Konstitutionalisierung strukturell
Begriffssoziologie VI: Zur funktionalen Seite der Konstitutionalisierung
Begriffssoziologie VII: Zur empirischen Seite der Konstitutionalisierung.

↑9 Thomas Vesting, Rechtstheorie, 2007, insbesondere S. 119-127.
↑10 Das bedarf der Begründung, die ich nachliefern werde.

↑11 Lon L. Fuller, The Morality of Law, 1964, 2. Aufl. 1968; dazu Röhl/Röhl,
Allgemeine Rechtslehre, 3. Aufl. 2008, 298ff.
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